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RS UVS Niederösterreich 2003/11/03
Senat-KO-02-2116

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.2003

Rechtssatz

Die Auskunftsp icht tri t diejenige Person, die zum Zeitpunkt der Zustellung der Anfrage der Erstbehörde

handelsrechtlicher Geschäftsführer der Zulassungsbesitzerin war. Hatte er diese Funktion zum in der Anfrage

genannten Zeitpunkt noch nicht inne, ist dies allenfalls hinsichtlich der Frage des Verschuldens von Bedeutung.

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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